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   Hildesheim, 06.08.2018 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung  
des Fördervereins der Oskar-Schindler-Gesamtschule e.V. am 10. September 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie im Namen des Vorstandes unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
satzungsgemäß zur nächsten Mitgliederversammlung unseres Fördervereins ein. 
 

Ort: Mensa der Oskar-Schindler-Gesamtschule 
Bromberger Straße 36 
31141 Hildesheim 

  

Zeit:  Montag, 10. September 2018 
  Beginn 18:30 Uhr (Ende ca. 20:00 Uhr) 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 

2. Geschäftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2017 sowie die Vorstellung der Planung für 
das laufende Jahr 2018 

3. Bericht der Rechnungsprüfer für 2018 

4. Entlastung des Vorstandes 

5. Aussprache 

6. Wahl des neuen Vorstandes 

7. ggf. Entscheidung über die Auflösung des Vereins gemäß §9 der Satzung (s. Rückseite) 

8. ggf. Wahl der Rechnungsprüfer für 2018 und 2019 

9. Verschiedenes 

Sollte es Ergänzungswünsche zur Tagesordnung geben, bitte ich unter julia_zain@hotmail.com 
bis zum 03.09.2018 um Benachrichtigung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Zain 
 
 
 

http://www.oskar-schindler-gesamtschule.de/
mailto:julia_zain@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Satzung 
 

des 
 

Fördervereins der Oskar-Schindler-Gesamtschule 
 

… 
 

§9 
Auflösung, Beendigung des Vereins (Vermögensverwertung) 

1. Die Auflösung des Vereins kann durch Anträge von mindestens einem Drittel 
der Mitglieder oder durch den Vorstand verlangt werden. Ein Antrag auf 
Auflösung des Vereins muss mindestens einen Monat vor der hierfür zur 
Entscheidung einberufenen Mitgliederversammlung schriftlich bekanntgegeben 
werden. 
Zur Auflösung des Vereins ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden, 
ordnungsgemäß geladenen Mitglieder erforderlich. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der 
gemeinnützigen Zwecke fällt das gesamte Vermögen der Körperschaft an die 
Oskar-Schindler-Gesamtschule, die es ausschließlich und unmittelbar für 
die satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke zu verwenden hat. 

 
 


